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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Ausrüstung und Beschaffung

Der nationalrätlichen Plenumsdebatte zur Beschaffung von Transportflugzeugen ging
eine Sitzung der SiK voraus. Die Kommission stand nicht einstimmig hinter den
Vorstössen: Mit 16 zu fünf, respektive zu sechs Stimmen, beantragte sie zwar, die
Motionen gutzuheissen, in der Kommissionsminderheit waren jedoch mit den SVP-
Abgeordneten Bortoluzzi (svp, ZH), Fehr (svp, ZH) und Geissbühler (svp, BE) auch
bürgerliche Politiker vertreten, die normalerweise für eine starke Armee eintreten.
Deren ablehnende Haltung war indes nicht in der Sache begründet, sondern in der Art
der Finanzierung. Eine allfällige Beschaffung sollte in ihren Augen über das EDA
finanziert werden und nicht über reguläre Rüstungsprogramme, die letztlich das
Armeebudget betreffen. Weiter, so die Annahme aus der Kommissionsminderheit,
würden die meisten friedensfördernden Einsätze eben im Auftrag des
Aussendepartements erfolgen und nicht des Verteidigungsdepartements. Diese Fragen
prägten in der Folge auch die Diskussion im Rat. Nicht nur finanzielle Aspekte waren
jedoch Inhalt der Debatte, auch die Rolle der Armee und insbesondere das Ausmass der
Friedensförderung waren Streitobjekte. Es kristallisierte sich heraus, dass bürgerliche
Exponenten grundsätzlich skeptisch gegenüber Auslandeinsätzen der Armee eingestellt
waren, worunter auch Engagements im Bereich der Friedensförderung fallen. Die
Schlussabstimmungen im Nationalrat brachten dann nicht für beide Motionen das
gleiche Ergebnis. Während die Motion Savary (sp, VD) (14.4061), die im Titel explizit den
Einsatz solcher Flugzeuge für Friedensförderung nannte, mit 117 zu 57 Stimmen deutlich
abgelehnt wurde, obsiegte eine knappe Mehrheit von 89 zu 87 Stimmen (bei sechs
Enthaltungen) zugunsten der Motion Bieri (cvp, ZG).
Damit war jedoch noch nicht Schluss: Nationalrat Freysinger (svp, VS) war der Meinung,
das Resultat zur Motion Bieri sei ein zufälliges und dadurch des Parlamentes unwürdig.
Sein Ordnungsantrag auf Rückkommen auf die Abstimmung war mit 116 zu 65 Stimmen
erfolgreich. In der Wiederholung unterlag dann die Motion Bieri mit 98 zu 85 Stimmen
bei zwei Enthaltungen und wurde damit, wie die Savary-Motion, zu Fall gebracht.
Wesentlichen Beitrag dazu leisteten fünf SVP-Nationalräte, die der Motion zuerst
zugestimmt hatten. 1

MOTION
DATUM: 22.09.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wirtschaft

Landwirtschaft

Pflanzliche Produktion

Par voie de motion, le parlementaire Toni Bortoluzzi (udc, ZH) a enjoint le Conseil
fédéral de se pencher sur le problème de la culture du chanvre et de considérer sa
légalisation comme un moyen de lutter contre la consommation illégale. En imposant
des limites en THC au chanvre cultivé (pas plus de 0,3 pour cent), cette plante pourrait
obtenir un «visa de respectabilité» et servir à un usage autre que stupéfiant. Le
gouvernement a proposé de transformer la motion en postulat. Il a rappelé que cette
mesure était déjà en cours de discussion, les modifications de l’ordonnance sur les
stupéfiants (OStup) étant dans l’attente d’un rapport sur le sujet commandé par le DFI.
En séance du Conseil national, la gauche a combattu la motion avec ardeur, y voyant là
un moyen vain d’espérer contrôler la consommation de chanvre en Suisse. Par 85 voix
contre 57, la Chambre du peuple a finalement voté dans le sens de la gauche. 2

MOTION
DATUM: 18.09.2000
FRANÇOIS BARRAS
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Mit einer Motion forderte Mugny (gp, GE) (Mo. 00.3240) die vollständige steuerliche
Entlastung von berufsbedingten Kinderhütekosten für Einelternfamilien. Der
Bundesrat wies darauf hin, dass solche Abzüge in der Vernehmlassungsvorlage zum
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern nicht mehr vorgesehen
seien. Am ersten Verhandlungstag wurde die Motion im Nationalrat von Bortoluzzi (svp,
ZH) bekämpft, in der Wintersession aber von der Volkskammer als Postulat überwiesen.
Mit einer parlamentarischen Initiative hatte Spoerry (fdp, ZH) bereits im Frühjahr
erreicht, dass bestehende Kinderbetreuungskosten-Abzüge in den Kantonen bis zum
Inkrafttreten der Reform der Ehepaar- und Familienbesteuerung aufrecht erhalten
werden können. 3

MOTION
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Der Bundesrat war bereit, eine Motion Gross (sp, TG), die ihn verpflichten wollte, die
Finanzierung der stationären und der ambulanten Pflege (Pflegeheime und Spitex)
grundsätzlich vollkostendeckend sicherstellen, als Postulat entgegen zu nehmen. Der
Vorstoss wurde aber von Bortoluzzi (svp, ZH) bekämpft und deshalb vorderhand der
Diskussion entzogen. 4

MOTION
DATUM: 22.12.1999
MARIANNE BENTELI

Medikamente

Mit einer Motion wollte Nationalrat Bortoluzzi (svp, ZH) den Bundesrat auffordern, neue
Richtlinien zur Aidsprävention zu erlassen. Explizit in den Richtlinien verankert werden
sollten insbesondere obligatorische Aidstests bei Prostituierten, Routinetests bei
Spitaleintritten und Schwangerschaften sowie eine verbindliche staatliche Anordnung
der Rückverfolgung der Ansteckungskette (Contact Tracing) bei HIV-Infizierten. Der
Bundesrat vertrat die Ansicht, obligatorische Tests würden die Bereitschaft der
Betroffenen zur Kooperation eher negativ beeinflussen und Risikogruppen
(beispielsweise Freier) eher zu sorglosem Umgang mit der Bedrohung animieren. Auf
seinen Antrag wurde die Motion mit 105 zu 69 Stimmen abgelehnt. 5

MOTION
DATUM: 19.03.2007
MARIANNE BENTELI

Le Conseil national a adopté par 105 voix contre 54 une motion de sa CSSSP, faisant
suite à une initiative parlementaire Humbel (pdc, AG) (Iv. pa. 09.501)  depuis retirée,
chargeant le Conseil fédéral de désigner le caractère économique comme critère
décisif dans le processus de reconnaissance d’autres indications de la protonthérapie
et de nommer l’Institut Paul Scherrer comme seul centre de protonthérapie tant que
d’autres indications de cette thérapie ne sont pas prises en charge par la LAMal.
L’objectif principal est d’éviter une multiplication de ce type de centre et donc des
coûts à charge de l’assurance maladie. Une minorité Bortoluzzi (udc, ZH) considérant
que la motion va contre le principe de concurrence et de marché s’y est opposée sans
succès. 6

MOTION
DATUM: 27.09.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER
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Suchtmittel

Der Nationalrat nahm gegen den Willen des Bundesrates eine Motion Bortoluzzi (svp,
ZH) an, die verlangt, dass bei der Erteilung eines Lernfahrausweises die Bewerber auf
eine allfällige Suchtmittelabhängigkeit untersucht werden. Bundesrat Koller hätte die
Diskussion lieber im Rahmen der anstehenden Revision des Strassenverkehrsgesetzes
geführt, weshalb er eine Umwandlung in ein Postulat beantragt hatte. 7

MOTION
DATUM: 05.06.1996
MARIANNE BENTELI

Sozialhilfe

Mit zwei Motionen wollten die Nationalräte Epiney (cvp, VS) und Jutzet (sp, FR) (Mo.
98.3633) erreichen, dass bei Betreibungen insbesondere von Familien mit Kindern ein
Existenzminimum garantiert wird, welches ungefähr jenem der neuen SKOS-Richtlinien
entspricht. Der Bundesrat verwies darauf, dass mit der Revision des Bundesgesetzes
über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG), welche 1997 in Kraft trat, alle
Fürsorgeleistungen absolut unpfändbar sind. Zudem sei bereits mit dem eigentlichen
SchGK den Vollstreckungsbehörden ein grosser Ermessensspielraum eingeräumt
worden. Aus diesen Gründen erachte die Landesregierung es als nicht dringend,
zentrale Fragen der Lohnpfändung erneut zu regeln, doch zeigte sie sich bereit, das
Anliegen zu prüfen, weshalb sie in beiden Fällen Umwandlung in ein Postulat beantrage.
Beide Vorstösse wurden jedoch von Stamm (fdp, AG), jener von Jutzet zudem von
Bortoluzzi (svp, ZH) bekämpft und somit vorderhand der Diskussion entzogen. 8

MOTION
DATUM: 19.03.1999
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Bei den Prämienverbilligungen im Rahmen der Krankenversicherung hatte der
Bundesrat vorgeschlagen, die Durchführung in Anlehnung an das heutige System den
Kantonen zu übertragen. Beide Kammern beschlossen die Streichung dieser
Bestimmung. Sie hiessen an deren Stelle je eine Motion ihrer vorberatenden
Kommission gut. Der Ständerat beauftragte damit den Bundesrat, in Zusammenarbeit
mit den Kantonen ein zweckmässiges Verfahren für die Durchführung der
Abkommensverpflichtungen vorzusehen. Der Nationalrat verlangte (Motion 99.3424),
dass der Bund den Auftrag erhält, die Prämienverbilligungen für im Ausland wohnhafte
Versicherte nach einem zweckmässigen und einheitlichen System zu vollziehen.
Abgelehnt wurde hingegen mit 92 zu 62 Stimmen ein Minderheitsantrag Bortoluzzi (svp,
ZH), der die Einrichtung eines Prämienverbilligungsgesetzes ausserhalb des
Krankenversicherungsgesetzes forderte und dadurch die Verbilligungsgewährung auf
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz beschränken wollte. Im Rahmen der
Differenzbereinigung schloss sich der Nationalrat der ständerätlichen Motion an, und
die kleine Kammer überwies ihrerseits die Motion des Nationalrates in Form eines
Postulates beider Räte. 9

MOTION
DATUM: 26.06.1999
MARIANNE BENTELI

Invalidenversicherung (IV)

Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH) wollte den Bundesrat beauftragen, bis Ende 2008 eine
Botschaft für eine 6. IV-Revision vorzulegen. Dabei soll es darum gehen, die IV
strukturell zu sanieren, um alle, trotz der 5. IV-Revision weiterhin bestehenden
Missbräuche zu bekämpfen, und damit eine massive Senkung der Rentnerzahlen zu
erzielen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da bereits die 5. IV-
Revision Sparmassnahmen enthält und das Parlament weitergehende Massnahmen
abgelehnt hatte. Die Vorschläge des Motionärs hätten zudem keinen Einfluss auf die
laufenden Renten, sondern nur auf die Neurenten. Ausserdem müsse vor einer
weiteren Revision unbedingt abgewartet werden, welche Wirkungen die 5. IV-Revision
entfaltet. Der Nationalrat folgte dem Bundesrat und lehnte die Motion ab. 10

MOTION
DATUM: 20.03.2008
LINDA ROHRER
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Die Räte befassten sich mit einer Motion Kuprecht (svp, SZ) zur Vermeidung unnötiger
IV-Renten. Der Vorstoss wollte dem Bundesrat den Auftrag erteilen, das IV-Gesetz so
anzupassen, dass sämtliche Leistungserbringende bei einer längeren Arbeitsunfähigkeit
ihrer Patientinnen und Patienten eine Meldepflicht an die IV-Stelle hätten. So könnten
durch eine verbesserte Zusammenarbeit Arbeitsplatzerhalt oder Arbeitsplatzgewinnung
rascher thematisiert und manche Neuberentungen verhindert werden, lautete die
Begründung. Der Bundesrat sprach sich gegen die Motion aus, da im Zuge der 5. IV-
Revision bereits die Meldepflicht für Ärztinnen und Chiropraktoren eingeführt worden
sei; eine Ausdehnung auf alle Leistungserbringende sei nicht zweckmässig. Der
Ständerat nahm die Motion jedoch in der Frühlingssession 2014 mit 21 zu 18 Stimmen
an. Die Debatte im Nationalrat fand in der Herbstsession statt. Die SGK-NR setzte dem
Vorstoss eine eigene Kommissionsmotion entgegen und beantragte die Ablehnung der
Motion Kuprecht, eine Minderheit Bortoluzzi (svp, ZH) sprach sich für die Annahme aus.
Der Rat folgte der Mehrheit und lehnte den Vorstoss mit 127 zu 55 bei 4 Enthaltungen
ab. 11

MOTION
DATUM: 04.03.2014
FLAVIA CARONI

Ergänzungsleistungen (EL)

Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH), übernommen von Nationalrat de Courten (svp, BL),
forderte, die Missbrauchsbekämpfung im Bereich der Ergänzungsleistungen zu
intensivieren. Der Bundesrat solle diese konsequent an die Hand nehmen und den
Durchführungsstellen der Kantone Mindeststandards vorgeben. Falls nötig, sind dafür
auch Gesetzes- und Verordnungsänderungen vorzunehmen. Insbesondere sollen die
Bezügerinnen und Bezüger auf allfälliges Eigentum im Ausland und auf ihren
tatsächlichen Lebensmittelpunkt hin überprüft werden. In der Begründung hiess es, die
Bemühungen der IV-Stellen zur Verhinderung von Missbrauch hätten zu namhaften
Einsparungen geführt und der wachsende Bedarf nach EL führe auch hier zur
berechtigten Frage nach dem Ausmass von Missbrauch. Zudem wurde der Verdacht
geäussert, manche im Ausland lebende Personen würden ihren Wohnsitz pro forma in
der Schweiz belassen, um weiterhin EL beziehen zu können – nur in der Schweiz
lebende Personen sind zum Bezug von Ergänzungsleistungen zu AHV und IV berechtigt.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion und erklärte, die EL-
Durchführungsstellen seien bereits zu allen Abklärungen verpflichtet, die für die
Beurteilung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen und der Höhe der Leistungen
notwendig sind. Die Frage nach dem Wohnsitz und dem üblichen Aufenthaltsort gehöre
dazu, ebenso jene nach Vermögenswerten im Ausland. In den letzten Jahren seien
zudem eine Reihe von Massnahmen zur Verbesserung des Vollzugs eingeführt oder
angestossen worden.

In der Herbstsession 2016 beriet der Nationalrat den Vorstoss. Der Motionär
wiederholte die bereits schriftlich festgehaltene Begründung und kritisierte die
Ablehnungsempfehlung des Bundesrates: Zwar sei es zutreffend, dass die EL-
Durchführungsstellen mit Abklärungen beauftragt sind, in der Praxis ergäben sich
jedoch erhebliche kantonale und regionale Vollzugsunterschiede. Zudem sei eine
lediglich alle vier Jahre erfolgende Überprüfung ungenügend und der Datenaustausch
zwischen den Behörden sei nach wie vor erschwert, da entsprechende Vorstösse noch
im parlamentarischen Prozess stehen. Die Motion entspreche zudem Bemühungen des
Bundesrates im Rahmen der EL-Reform, die Sachverhaltsabklärungen für die
Leistungsbemessungen zu verbessern und zu vereinheitlichen. Bundesrat Berset
erläuterte, ab 2018 werde es ein Register der Ergänzungsleistungen geben, das die
Transparenz erhöhen und die Kontrolle erleichtern werde. Mit einer aktuell laufenden
Revision des Ausländergesetzes werde der Datenaustausch zwischen den für die EL
zuständigen Behörden und den Migrationsbehörden erleichtert, und die Botschaft zur
Reform der Ergänzungsleistungen beinhalte auch Massnahmen zur Vermeidung von
Missbrauch. Davon liess sich die grosse Kammer nicht überzeugen: 129 Ratsmitglieder
stimmten für die Motion, nur 55 dagegen. Letztere gehörten der SP- und der Grünen
Fraktion an. Das Geschäft ging somit zur Beratung an den Ständerat. 12

MOTION
DATUM: 19.09.2016
FLAVIA CARONI

Die Motion Bortoluzzi (svp, ZH) zur Missbrauchsbekämpfung im Bereich der
Ergänzungsleistungen, die der Nationalrat in der Herbstsession 2016 angenommen
hatte, wurde in der Sommersession 2017 vom Ständerat auf Antrag seiner SGK
stillschweigend abgelehnt. Die Kommission hatte das Anliegen zuvor im Rahmen der
Beratungen zur Reform der Ergänzungsleistungen aufgenommen. 13

MOTION
DATUM: 31.05.2017
FLAVIA CARONI
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Berufliche Vorsorge

Im Februar 2018 entschied die SGK-NR mit 17 zu 7 Stimmen, dem Entscheid des
Ständerats auf Sistierung der Motion zur Entpolitisierung der technischen Parameter
im BVG nicht zuzustimmen. So sei nicht zu erwarten, dass die Sozialpartner bezüglich
dieser technischen Variablen Vorschläge machen würden – dieses Argument hatte die
SGK-SR für die Sistierung vorgebracht. Deshalb solle diese Reformidee unabhängig vom
Reformpaket des Bundesrates vorangetrieben werden, wurde im Kommissionsbericht
erklärt. Eine Minderheit Gysi (sp, GS) beantragte dennoch eine Sistierung, «da das
Parlament ohnehin bald wieder über die Frage des Umwandlungssatzes beraten
werde». 
In der Sommersession 2018 behandelte der Nationalrat die Motion zusammen mit der
von Thomas de Courten (svp, BL) übernommenen parlamentarischen Initiative
Bortoluzzi (svp, ZH, Pa. Iv. 12.414), die eine Streichung der Regelungen zum
Mindestumwandlungssatz und zum Mindestzinssatz aus dem BVG beabsichtigte. In der
Parlamentsdebatte argumentierte de Courten, dass man bei der Aufnahme des
Umwandlungssatzes ins Gesetz im Rahmen der ersten BVG-Revision – zuvor war dieser
in der entsprechenden Verordnung geregelt gewesen – die dadurch entstehenden
Schwierigkeiten nicht vorhergesehen habe. Heute läge das Hauptproblem des BVG
«objektiverweise» darin, dass Umwandlungssatz und Mindestzinssatz im Gesetz
geregelt sind. Das Volk habe eine Senkung des Umwandlungssatzes nun mehrmals
abgelehnt und «man muss nicht immer wieder den gleichen Fehler machen und mit
dem gleichen Vorschlag nochmals vor die Bevölkerung treten.» Man solle daher «eine
etwas andere Lösung anstreben». Diese technischen Parameter hätten zudem mit
politischen Beurteilungen nichts zu tun, da sie von zwischen den Kassen stark
schwankenden Werten abhingen. Zukünftig solle es daher den Pensionskassen
überlassen werden, zu entscheiden, wie sie die Mindestziele erreichen – weiterhin sei
eine Ersatzquote von 60 Prozent durch die erste und zweite Säule zu gewährleisten,
erklärte de Courten. Diesen Überlegungen widersprach Minderheitssprecherin Gysi
heftig: Durch die Vorstösse «soll dem Volk das Recht genommen werden, in dieser doch
so wichtigen Frage mitzusprechen». Es gehe eben nicht um technische Daten, sondern
um eine hochpolitische Frage, nämlich um die Höhe der Renten der zweiten Säule.
Auch Gesundheitsminister Berset erachtete die Frage eindeutig als politisch. Zudem
seien die Aufnahme des Umwandlungssatzes ins Gesetz sowie seine Senkung von 7.2 auf
6.8 Prozent vom Parlament beschlossen und von den Stimmbürgern nicht widerrufen
worden – insofern gebe es diesbezüglich also bereits (Volks-)Entscheide. Daher mache
es keinen Sinn, den Umwandlungssatz plötzlich aus dem Gesetz zu nehmen. Trotz dieser
Einwände nahm der Nationalrat die Motion mit 127 zu 55 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
an und stimmte mit 127 zu 59 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) zu, der parlamentarischen
Initiative Bortoluzzi Folge zu geben. 14

MOTION
DATUM: 11.06.2018
ANJA HEIDELBERGER

Wie bereits der Nationalrat in der Sommersession 2018 behandelte auch der Ständerat
die Sistierung der Motion der SGK-NR für eine Entpolitisierung der technischen
Parameter im BVG zusammen mit der parlamentarischen Initiative Bortoluzzi (svp, ZH;
Pa.Iv. 12.414) für eine Herauslösung der technischen Parameter aus dem BVG.
Einstimmig hatte sich die SGK-SR zuvor erneut für eine Sistierung der Motion
ausgesprochen. Dies begründete Konrad Graber (cvp, LU) damit, dass die Diskussion um
die technischen Parameter in der neusten Revision der beruflichen Vorsorge geführt
werden müsse und eine parallele Behandlung hier keinen Mehrwert bringe.
Stillschweigend sprach sich der Ständerat in der Folge für die Sistierung aus. 15

MOTION
DATUM: 26.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

2005 waren im Nationalrat drei völlig identische Motionen (05.3589, 05.3590 und
05.3592) Galladé (sp, ZH), Häberli-Koller (cvp, TG) und Teuscher (gp, BE) bezüglich der
Leistungen bei Mutterschaft von Bortoluzzi (svp, ZH) trotz Zustimmung von Bundesrat
und Kommission bekämpft und damit der Diskussion vorderhand entzogen worden. Die
Motionärinnen kritisierten, dass das 1996 in Kraft getretene neue KVG die Leistungen
bei einer unkomplizierten Schwangerschaft und Geburt vom Selbstbehalt befreit, nicht
aber bei einer Risikoschwangerschaft, resp. dass die Formulierung im KVG unklar ist,
weshalb das Eidg. Versicherungsgericht in mehreren Präzedenzurteilen zu Gunsten des
Selbstbehalts entschieden hat. Im Berichtsjahr nun wurde eine ebenfalls gleich
lautende Motion Gutzwiller (fdp, ZH) diskussionslos angenommen, worauf sich der
Ständerat ebenfalls ohne Gegenstimme anschloss. 16

MOTION
DATUM: 24.03.2006
MARIANNE BENTELI
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Le Conseil national a adopté par 92 voix contre 60 une motion de la CSSSP-CN
chargeant le Conseil fédéral d’inclure les questions spécifiques aux maladies
chroniques, aux personnes atteintes de pathologies multiples ainsi qu’aux patients
traités en gériatrie dans l’analyse sur les effets du nouveau financement hospitalier
afin de garantir la qualité générale des soins. Une minorité Bortoluzzi (udc, ZH)
soutenue par la majorité du groupe UDC et une partie du groupe PLR a proposé le rejet
de la motion sans succès. 17

MOTION
DATUM: 12.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Unfallversicherung

Mit einer Motion wollte Nationalrat Bortoluzzi (svp, ZH) den Bundesrat beauftragen, zur
Förderung von mehr Wettbewerb eine Änderung des Unfallversicherungsgesetzes in
dem Sinn vorzulegen, dass den Betrieben die freie Wahl des Versicherers (SUVA,
Branchenversicherung, private Versicherungsgesellschaft) gewährt wird. Der Bundesrat
vertrat einerseits die Ansicht, dass die SUVA ihr Teilmonopol behalten soll, und verwies
andererseits auf bereits laufende Diskussionen über die Organisationsstruktur der
SUVA. Auf seinen Antrag wurde die Motion nur als Postulat angenommen. 18

MOTION
DATUM: 19.12.2003
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH) forderte eine Einschränkung der Kognition im UVG-
Verfahren. Im Bereich der Unfallversicherung können, wie bis vor wenigen Jahren auch
in der IV, zwei Gerichte mit voller Kognition über einen Fall urteilen. Damit geniessen
Kunden eines UVG-Verfahrens einen stark verbesserten Verfahrensschutz gegenüber
anderen Rechtsverfahren. Der Motionär wollte die Verfahren straffen und Fehlanreize
zur Verfahrensverzögerung verhindern. Um dies zu erreichen sollte eine Kostenpflicht
für UVG-Verfahren auf Bundesebene eingeführt werden. Der Bundesrat sprach sich für
den ersten Teil der Motion aus und wollte die Prüfungsbefugnis des Bundesgerichtes
für alle Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, unter Einschluss der
Sozialversicherung, vereinheitlichen. Dies sollte im Rahmen der Revision des
Unfallversicherungsgesetzes erfolgen. Den zweiten Punkt der Motion (Gerichtsgebühren
einführen) sah er bereits erfüllt. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion.
Diese wurde aber im Nationalrat von Goll (sp, ZH) und Rossini (sp, VS) bekämpft und ihre
Behandlung verschoben. 19

MOTION
DATUM: 20.03.2008
LINDA ROHRER

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Zu dem vom Bundesrat im Vorjahr vorgelegten Bericht zur Wirksamkeit des
Gleichstellungsgesetzes und den dazugehörenden Empfehlungen des Bundesrates
reichten Parlamentarierinnen vor allem aus dem links-grünen Lager einen ganzen
Strauss von Vorstössen ein, die in der Frühjahrssession im Nationalrat zur Behandlung
kamen. Mit einem Postulat forderte Roth-Bernasconi (sp, GE) den Bundesrat auf, rasch
einen Zusatzbericht über die Umsetzung seiner Empfehlungen vorzulegen. Trotz
Fundamentalopposition der SVP – Bortoluzzi (ZH) bezeichnete die Debatte als „Unsinn“
und die Vorstösse als Teil einer „sozialistischen Gleichmacherei“ – und dem Antrag des
Bundesrates, das Postulat abzulehnen, weil die Problematik zu komplex sei, um schon
bald konkrete Ergebnisse vorlegen zu können, wurde es mit 84 zu 70 Stimmen
überwiesen. Dafür stimmten die geschlossenen Fraktionen von GP und SP, eine knappe
Mehrheit der CVP und einige Freisinnige. Mit 83 zu 71 Stimmen nahm der Rat auch eine
Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL) für einen umfassenden Massnahmenplan zur
Gleichstellung unter Federführung des Bundes und unter Einbezug von Kantonen,
Gemeinden, Sozialpartnern und Wirtschaftsverbänden an. Der Bundesrat sprach sich
gegen einen verbindlichen Auftrag aus, da es wirkungsvoller sei, konkrete Massnahmen
zu treffen, statt Ressourcen mit der Ausarbeitung eines Massnahmenplanes zu binden.
Der Ständerat liess sich von dieser Argumentation überzeugen und verwarf die Motion
mit 15 zu 11 Stimmen. 20

MOTION
DATUM: 08.03.2007
MARIANNE BENTELI
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Kinder- und Jugendpolitik

Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH), mit welcher die Eidgenössische Kommission für
Kinder- und Jugendfragen ersatzlos abgeschafft werden sollte, wurde vom Nationalrat
abgelehnt. 21

MOTION
DATUM: 19.03.2010
ANDREA MOSIMANN
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